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Betrifft: Novellierung des Bundesgesetzes über das Sttrlium der REchtswissenschaften 

Der österreichische Assistentenverband hat in der Präsidiumssitzung vom 29.9.d.J. 

den Entwurf zur o.a.Novelle beraten und gelangt zu dem ERgebnis, daß gegen die 

Verlängerung der Geltungsdauer der alten Rechtsvorschrift keine Bedenken bestehen. 

Darüber hinaus ist der Assistentenverbsmd jedoch der Auffassung, daß mit Auslaufen 

dieser Verlängerung darm eine Ubergangsregelung gefünden werden sollte; als Grund 

kann geltend gemacht werden, daß die Zahl derjenigen Studiererrlen, von denen ein 

Abschluß des Studiums erwartet werden kann, nur einen Bruchteil jener Zahl beträgt, 

auf die sich die Begründung für die nllllIrehr ansteherrle Verlängerung stUtzt. Eine 

nochmalig Verlängerung würde den Verwaltungsrrehraufwand nicht rechtfertigen. 

In diesan Zusarrtrenhang wird aber zu beachten sein, daß das für die Aufrechterhaltung 

des Studienbetriebs erforderliche Angebot an Lehrveranstaltungen in einzelnen Fach

gebieten nicht ersatzlos wegrationalisiert wird, sondern sinnvoller Weise zum 

gegebenen Zeitpunkt in Fonn eines erweiterten Wahlfächerkatalogs o.ä. in das 

Studiengesetz integriert werden sollte. 
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